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2. Einige Gedanken iïberdas Naturrecht, mit besonderer Bezug-

nahme auf den Anspruch des Kindes auf Fiïrsorge,Schutz und
Selbstbestimmung.

Im Verlaufe unserer Ausfûhrungen ist der Begriff " natiîrlich
"

wiederholt aufgetaucht
-

er soll die Beziehung zwischen Eltern und
Kindern genauso umfassen, wie er verwendet wird, um die Grundlage
der Rechtsordnung des Familienlebens zu beschreiben. Wenn ich- als
Laie - einige Bemerkungen ûber den intellektuellen Hintergrund dos
Naturrechts mâche, wo geschieht dies nicht, um Argumente abzusichern
sondern ganz im Gegenteil im Hinblick auf ein besseres Verstândnis
der Realitat, die voll und ganz dialektisch ist. Zuerst zum

" Natiir-
lichen " selbst. Einerseits umfasst dies die Idée von : gesetzlich,
berechenbar, normalerweise mit diesem und keinem anderen Ergebnis;
andererseits deckt es auch die Bedeutung von : friedlich, frisch,
neu, noch unberûhrt von Jeder moglichen Korruption.Dièse beiden
Gebiete der semantischen Auslegung, die wir vom Zeitalter der Auf-
klârung geerbt haben, das hier wieder wie so oft auf Prototypen aus
der Antike zuriickgreift, wurden von Ernst Bloch wie folgt charakteri
siert :
w Regelmâssigkeit war der Inhalt der biirgerlichen Mechanisierung,
Unbeflecktheit der Inhalt des bflrgerlichen Protests

- gegen den
Feudalismus, aber auch gegen die eigne innere Zerrissenheit und
mechanisehe Lebens-und Denkweise." ( " Naturrecht und menschliche
Wurde", Seite 7^)

Auf das VerhSltnis Eltern-Kinder angewendet, kSnnten auf dem
Naturrecht basierende Argumente sehr wohl verwendet werden, um die
Beziehungen der Zugehßrigkeit und Intimitat innerhalb der Famille
zu beschreiben, zu vergegenstândlichen, zu definieren und darzu-
stellen, also den definierten Raum sozusagen auch das n Wesen n die-
ser Beziebung, denn

-
Kinder sind auch heute noch das natûrliche
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